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Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des 
Wahlergebnisses der Kommunalwahl 2014 gemäß Art. 19 
Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKr-
WG) findet am

Dienstag, 01.04.2014, 10:00 Uhr,

im Einwohneramt, Rosengasse 1, 2. OG, Zimmer 205, 
statt.

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in 
öffentlicher Sitzung (Art. 4 Abs. 4 GLKrWG), soweit nicht 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf be-
rechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen.

In diesen Fällen berät und entscheidet er in nichtöffent-
licher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Be-
schlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 
werden der Öffentlichkeit bekanntgegeben, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort 
und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig öffentlich bekanntge-
macht.

Coburg, 13.03.2014
Stadt Coburg

Stefanie Grundmann
Wahlleiterin
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der Sitzungen des Wahlausschusses zur Fest- 
stellung des Ergebnisses für die Wahl des Oberbür-
germeisters am Sonntag, 16.03.2014 und zur Fest-
stellung des Ergebnisses der Kommunalwahl 2014 
am Sonntag, 16.03.2014

Im Falle einer erforderlichen Stichwahl für die Wahl des 
Oberbürgermeisters findet die Sitzung des Wahlaus-
schusses zur Feststellung des Wahlergebnisses gemäß 
Art. 19 Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
(GLKrWG) und der Namen der beiden Stichwahlteilneh-
mer am

Sonntag, 16.03.2014, 21:00 Uhr,

im Einwohneramt, Rosengasse 1, 2. OG, Zimmer 205, 
statt.
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